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Vereidigung und Verpflichtung des am 19.03.2023 gewählten 
Bürgermeisters Jens Fondy-Langela
NEUENBURG AM RHEIN (fl) In der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung am 01.06.2023 wurde der neue Bürgermeister 
der Zähringerstadt Neuenburg am Rhein, Herr Jens Fondy- 
Langela, von Bürgermeister-Stellvertreter Christoph Ziel 
vereidigt und verpflichtet. Die Vereidigung und Verpflich-
tung fand in Anwesenheit zahlreicher Bürgerinnen und 
Bürger im Sitzungssaal des Rathauses statt. 

Ziel stellte zunächst fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß 
eingeladen worden war und dass der Gemeinderat be-
schlussfähig ist. Er verwies im Weiteren auf den Wahlprü-
fungsbescheid des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarz-
wald vom 31.03.2023 und informierte über die Bedeutung 
des Diensteids nach dem Landesbeamtengesetz.

Es war ein feierlicher Moment, als Jens Fondy-Langela bei-
de Eide ablegte, wie es die Vorschrift verlangt mit erhobe-
ner rechter Hand und der Abschlussformel „So wahr mir 

Gott helfe“. In einer kurzen aber bewegenden Ansprache 
versprach der neue Bürgermeister, dass er seine Dienst- 
und Amtspflichten getreu zum Wohle der Stadt Neuenburg 
am Rhein ausüben werde. Demokratie, so Fondy-Langela, 
sei „kein einfaches Geschäft“. Es bedürfe des gegenseitigen 
Verständnisses, der Dialogfähigkeit und des Zuhörens bei 
den Gesprächspartnern. In diesem Sinne wolle er seine Ar-
beit als Bürgermeister leisten. Nach diesen Worten brach 
bei den versammelten Besuchern anhaltender, begeister-
ter Beifall aus. 
  
Im Anschluss durfte der neue Bürgermeister zahlreiche 
Glückwünsche entgegennehmen. Auch Familienangehö-
rige von Jens Fondy-Langela waren gekommen, um die 
Vereidigung mitzuerleben. Beim anschließenden Umtrunk 
ergab sich noch manche angeregte Unterhaltung, in wel-
che natürlich das frisch gekürte Stadtoberhaupt eifrig ein-
bezogen wurde. 

In Anwesenheit zahlreicher Neuenburger Bürgerinnen und Bürger
wurde der neue Bürgermeister der Zähringerstadt Neuenburg am Rhein, 
Jens Fondy-Langela, vereidigt und verpflichtet

Bürgermeister Jens Fondy-Langela (r.) mit Bürgermeister-Stellvertreter 
Christoph Ziel
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NOTRUFE
Polizei 110
Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizeirevier Müllheim 07631 17880
Polizeiposten Neuenburg 07631 748090
DRK Kreisverband Müllheim 07631 18050

Familienpflege Caritasverband B.-H.  0761 8965-451
Hospizgruppe Markgräflerland 07631 172682

Störungsnummern
badenovaNETZE Kernort, Zienken und Grißheim 08002 767767 
Strom/ Wärme 08002 767767 
Erdgas/ Wasser 08002 767767
ED Netze Strom Steinenstadt
24/7 Stunden Hotline 07623 92 1818
kostenlose Hotline  0800 92 18180

ÄRZTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 01805 19292300
Bereitschaftsdienste für Zahnärzte 01803 22255540
Helios Klinik Müllheim 07631 880
Apotheken Notdienst 0137 88822833
Vergiftungszentrale der Uni Freiburg 0761 19240
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 0761 72266

APOTHEKENNOTDIENST
Die Dienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und endet 
um 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag.

Donnerstag, 08.06.2023: 
Blauen-Apotheke, Freiburger Str. 15,
79418 Schliengen, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Freitag, 09.06.2023: 
Zollmatten-Apotheke, Poststr. 22, 
79423 Heitersheim, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Samstag, 10.06.2023: 
Apotheke am Zöllinplatz, Zöllinplatz 4,
 79410 Badenweiler, Tel.: 07632 - 89 15 76 
Batzenberg-Apotheke, Basler Str. 82, 
79227 Schallstadt (Wolfenweiler), Tel.: 07664 - 6 01 80 
  
Sonntag, 11.06.2023: 
Fohmann‘sche Apotheke, Eisenbahnstr. 13, 
79418 Schliengen, Tel.: 07635 - 5 56 
Malteser Apotheke, Im Stühlinger 16, 
79423 Heitersheim, Tel.: 07634 - 20 39 
  
Montag, 12.06.2023: 
Hebel-Apotheke, Werderstr. 31 A, 
79379 Müllheim, Tel.: 07631 - 22 53 
Schneckental-Apotheke, Schwabenmatten 3, 
79292 Pfaffenweiler, Tel.: 07664 - 60 09 00 
  
Dienstag, 13.06.2023: 
Die Rhein-Apotheke, Schlüsselstr. 4, 
79395 Neuenburg, Tel.: 07631 - 77 10 
Katharina-Barbara-Apotheke, Hauptstr. 48, 
79295 Sulzburg, Tel.: 07634 - 82 28 
  
Mittwoch, 14.06.2023: 
Rats-Apotheke, Lammplatz 11, 
79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Donnerstag, 15.06.2023: 
Hardt-Apotheke, Schwarzwaldstr. 16 A, 
79258 Hartheim, Tel.: 07633 - 1 33 55 
Markgrafen-Apotheke, Luisenstr. 2, 
79410 Badenweiler, Tel.: 07632 - 3 76 

BITTE BEACHTEN:
Die Ausgabe Nr. 24 erscheint am 15. Juni 2023
Abgabeschluss ist am Montag, 12. Juni 2023 um 8 Uhr im 
Verlag. Ihren Beitrag senden Sie an 
redaktion-neuenburg@primo-stockach.de.

ÖFFNUNGSZEITEN DES RATHAUSES 
UND DER TOURIST-INFORMATION 
FÜR DEN PUBLIKUMSVERKEHR
RATHAUS
Montag, Dienstag, Donnerstag 09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.30 Uhr 
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 

Ab sofort finden Sie das Team Bildung, Betreuung, Sportstätten und 
Vereine in den neuen Räumlichkeiten, Schlüsselstraße 2A, 1. OG.

Derzeit hat das Bürgerbüro geänderte Öffnungszeiten:  

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch 15.30 - 18.30 Uhr 
  
Telefonzentrale: 07631 / 791-0  

NEUENBURG AM RHEIN TOURISTIK
Montag bis Freitag 09.00 - 16.00 Uhr 
  
Tel.: 07631 / 9318064 
E-Mail: touristik@neuenburg.de

ORTSVERWALTUNGEN
Sprechzeiten Ortsvorsteher
Steinenstadt Dienstag 9.00 – 10.30 Uhr
  und nach Terminvereinbarung
  Tel.: 07635/ 1087

Grißheim Donnerstag 8.00 – 9.30 Uhr
  und nach Terminvereinbarung
  Tel.: 07634/ 2240

MÜLLABFUHRTERMINE
Montag, 12.06.2023
•	 Biotonne, Kernstadt
•	 Papiertonne, Kernstadt
 
Dienstag, 13.06.2023
•	 Biotonne, Teilorte
•	 Papiertonne, Teilorte
 
Zuständig für den Abfall ist die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald (Abfallberatung 0761/ 2187-9707). Bei Nichtabholung wenden Sie 
sich bitte direkt an die Firma Remondis: Für Restmüll, Bio- und Papiertonne: 
0761/51509-95, für gelbe Säcke: 0800/1223255
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Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des  
Entwurfs zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Ortsmitte II“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 
22.05.2023 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 BauGB 
beschlossen, die 2. Änderung des Bebauungsplans „Ortsmitte II“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen. In 
gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans „Ortsmitte II“ gebilligt und beschlos-
sen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
  
Ziele und Zwecke der Planung 
Für die Stadt Neuenburg am Rhein ist die Innenentwicklung seit 
vielen Jahren ein vorrangiges stadtentwicklungspolitisches und 
städtebauliches Ziel, in dem sich das Motiv des sparsamen Flä-
chenverbrauchs insbesondere auch mit dem Motiv der funktiona-
len und stadtgestalterischen Aufwertung des Siedlungsbestands 
verbindet. Nach mehreren Jahrzehnten der Außenentwicklung 
von Wohn- und Gewerbeflächen standen nach der Neuorientie-
rung zur Innenentwicklung nennenswerte Flächen für innerstäd-
tische Entwicklungen zur Verfügung. Neben dem im Jahr 2011 
aufgestellten Konzept zur Innenentwicklung der östlichen Innen-
stadt wurden bereits drei Stadterneuerungsgebiete „Ortsmitte I 
bis III“ erfolgreich entwickelt. Die Innenstadt sollte damit ver-
kehrlich, funktional und gestalterisch neu geordnet werden. Um 
der starken Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen nachzu-
kommen, sollten die in der Stadt Neuenburg am Rhein vorhan-
denen Innenentwicklungspotentiale entsprechend den heutigen 
Zielen des Flächensparens ganz im Sinne einer nachhaltigen Stad-
tentwicklungspolitik genutzt werden. 
Aktuell laufen jedoch den Bemühungen zur Aufwertung der In-
nenstadt zum Teil gewisse Ansiedlungswünsche entgegen. Nut-
zungen wie Einzelhandelsbetriebe mit Tabakwaren und Schank- 
und Speisewirtschaften mit Spielgeräten können dazu führen, 
dass ein sog. Trading-Down-Effekt ausgelöst wird. D.h. es kann zu 
einer schleichenden Verdrängung des herkömmlichen Gewerbes 
und einer städtebaulichen Abwertung der dortigen Geschäfts-
lagen kommen. Damit einhergehend kann es zu einer Verände-
rung des Bodenpreisgefüges und einer qualitativ minderwertigen 
Außengestaltung kommen, durch welche die Bemühungen der 
Stadt für die angestrebte städtebauliche Aufwertung konterka-
riert werden. 
Daher ist es das Ziel der Stadt Neuenburg am Rhein Nutzungen, 
die die städtebauliche Qualität der Innenstadt gefährden können, 
auszuschließen. Im Plangebiet des Bebauungsplans „Ortsmitte II“ 
im Zentrum der Stadt sollen daher Einzelhandelsbetriebe mit Ver-
kauf von Tabakwaren sowie Schank- und Speisewirtschaften mit 
Spielgerätebetrieb ausgeschlossen werden. 
Damit werden folgende städtebauliche Ziele verfolgt:
•	 Stärkung der Innenstadt von Neuenburg am Rhein
•	 Städtebauliche Aufwertung und Sicherung der Innenstadt und 

damit Stärkung und Entwicklung der Zentrumsfunktion
•	 Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft
•	 Stärkung und Erhalt der Stadt Neuenburg am Rhein als attrakti-

ver Arbeits- und Wohnstandort
•	 Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
 
Der Änderungsbereich betrifft den vollständigen Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Ortsmitte II“ in der Fassung der 1. Änderung 
(in Kraft getreten am 08.06.2012). Der Geltungsbereich umfasst 
im Wesentlichen den Bereich südlich der Metzgerstraße, westlich 
der Bahnhofsstraße und östlich der Basler Straße. Zudem wurde 
der Bereich des Rathausplatzes, das Quartier an der Rebstraße so-
wie ein Teilgebiet zwischen B 378 und Breisacher Straße in den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen. 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Sitzung des Ausschusses  
für Umwelt und Technik 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt 
und Technik findet am Montag, 12.06.2023, 17.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses  statt.  Bitte benutzen Sie den 
Zugang über den Glasturm. 
  
Tagesordnung 
 1. Aktuelles aus der Verwaltung  

 2. Genehmigung der Niederschrift  

 3. Bauanträge, Entscheidung über die Erteilung des  
gemeindlichen Einvernehmens  

 3.1. Bauvoranfrage, Entscheidung über die Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens, Schloßbergstraße, 
Flst. Nr. 3097/3, Gemarkung Grißheim  

 3.2. Bauantrag im vereinfachten Verfahren, Entscheidung 
über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens, 
Markbeinweg, Flst. Nr. 5531, Gemarkung Neuenburg

 3.3. Bauantrag, Entscheidung über die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens, Mühlenstraße, Flst. Nr. 
4459, Gemarkung Neuenburg  

 3.4. Bauantrag, Entscheidung über die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens, Mühlenstraße, Flst. Nr. 
4459, Gemarkung Neuenburg  

 3.5. Bauantrag im vereinfachten Verfahren, Entscheidung 
über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens, 
Müllheimer Straße, Flst. Nr. 4382, Gemarkung  
Neuenburg

 3.6. Bauantrag, Entscheidung über die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens, Rheingartenweg, Flst. 
Nr. 5938, Gemarkung Neuenburg

  
Die Sitzungsunterlagen finden Sie in unserem 
„Ratsinformationssystem“ auf unserer Homepage unter 
www.neuenburg.de. 
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Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Ortsmitte II“ wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans „Ortsmitte II“ 
bestehend aus Cover, Satzung und Begründung wird 
  
vom 19.06.2023 bis einschließlich 25.07.2023 (Auslegungsfrist) 

  
öffentlich ausgelegt. Aufgrund der eingeschränkten Öffnungs-
zeiten des Bürgerbüros werden die genannten Unterlagen im 
Windfang gegenüber dem Eingang zum Glasturm des Rathauses 
der Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 
Neuenburg am Rhein, in der Zeit von Montag bis Donnerstag 
9.00 - 16.00 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr und Mittwoch zusätz-
lich bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. Zusätzlich zu den Uhrzei-
ten der Auslegung können weitere Termine zur Einsicht unter Tel. 
07631/791-206 bei Frau Müller vereinbart werden. 

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
unter https://www.neuenburg.de/Startseite/wirtschaft+bauen/
Bebauungsplaene+im+Verfahren.html eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen der Stadt-
verwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 Neu-
enburg am Rhein, während den üblichen Dienststunden des 
Fachbereichs Bauen und Finanzen abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. 
  

Neuenburg am Rhein, den 02.06.2023 
  
Jens Fondy-Langela 
Bürgermeister 

Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt: 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des  
Entwurfs zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Unser Park“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 
22.05.2023 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 BauGB 
beschlossen, die 2. Änderung des Bebauungsplans „Unser Park“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen. In 
gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans „Unser Park“ gebilligt und beschlossen, 
diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
  
Ziele und Zwecke der Planung 
Für die Stadt Neuenburg am Rhein ist die Innenentwicklung seit 
vielen Jahren ein vorrangiges stadtentwicklungspolitisches und 
städtebauliches Ziel, in dem sich das Motiv des sparsamen Flä-
chenverbrauchs insbesondere auch mit dem Motiv der funktiona-
len und stadtgestalterischen Aufwertung des Siedlungsbestands 
verbindet. Nach mehreren Jahrzehnten der Außenentwicklung 
von Wohn- und Gewerbeflächen standen nach der Neuorientie-
rung zur Innenentwicklung nennenswerte Flächen für innerstäd-
tische Entwicklungen zur Verfügung. Neben dem im Jahr 2011 
aufgestellten Konzept zur Innenentwicklung der östlichen Innen-
stadt wurden bereits drei Stadterneuerungsgebiete „Ortsmitte I 
bis III“ erfolgreich entwickelt. Die Innenstadt sollte damit ver-
kehrlich, funktional und gestalterisch neu geordnet werden. Um 
der starken Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen nachzu-
kommen, sollten die in der Stadt Neuenburg am Rhein vorhan-
denen Innenentwicklungspotentiale entsprechend den heutigen 
Zielen des Flächensparens ganz im Sinne einer nachhaltigen Stad-
tentwicklungspolitik genutzt werden. 
  
Aktuell laufen jedoch den Bemühungen zur Aufwertung der In-
nenstadt zum Teil gewisse Ansiedlungswünsche entgegen. Nut-
zungen wie Einzelhandelsbetriebe mit Tabakwaren und Schank- 
und Speisewirtschaften mit Spielgeräten können dazu führen, 
dass ein sog. Trading-Down-Effekt ausgelöst wird. D.h. es kann zu 
einer schleichenden Verdrängung des herkömmlichen Gewerbes 
und einer städtebaulichen Abwertung der dortigen Geschäfts-
lagen kommen. Damit einhergehend kann es zu einer Verände-
rung des Bodenpreisgefüges und einer qualitativ minderwertigen 
Außengestaltung kommen, durch welche die Bemühungen der 
Stadt für die angestrebte städtebauliche Aufwertung konterka-
riert werden. 
  
Daher ist es das Ziel der Stadt Neuenburg am Rhein Nutzungen, 
die die städtebauliche Qualität der Innenstadt gefährden können, 
auszuschließen. Im Plangebiet des Bebauungsplans „Unser Park“ 
im Zentrum der Stadt sollen daher Einzelhandelsbetriebe mit Ver-
kauf von Tabakwaren sowie Schank- und Speisewirtschaften mit 
Spielgerätebetrieb ausgeschlossen werden. 

Damit werden folgende städtebauliche Ziele verfolgt:
•	 Stärkung der Innenstadt von Neuenburg am Rhein
•	 Städtebauliche Aufwertung und Sicherung der Innenstadt und 

damit Stärkung und Entwicklung der Zentrumsfunktion
•	 Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft
•	 Stärkung und Erhalt der Stadt Neuenburg am Rhein als attrakti-

ver Arbeits- und Wohnstandort
•	 Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
 

Der Änderungsbereich betrifft den vollständigen Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Unser Park“ in der Fassung der 1. Ände-
rung (in Kraft getreten am 30.03.2016). Dieser wird nach Norden 
begrenzt durch die Müllheimer Straße, nach Osten durch die 
Pommernstraße, nach Süden durch die Grundstücke südlich des 
Graswegs und nach Westen durch das Grundstück mit der Flst.Nr. 
4389. Der Planbereich ist im Kartenausschnitt auf der nächsten 
Seite dargestellt.

Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Unser Park“ wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans „Unser Park“, 
bestehend aus Cover, Satzung und Begründung, wird 

  
vom 19.06.2023 bis einschließlich 25.07.2023 (Auslegungsfrist) 

  
öffentlich ausgelegt. Aufgrund der eingeschränkten Öffnungs-
zeiten des Bürgerbüros werden die genannten Unterlagen im 
Windfang gegenüber dem Eingang zum Glasturm des Rathauses 
der Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 
Neuenburg am Rhein, in der Zeit von Montag bis Donnerstag 
9.00 - 16.00 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr und Mittwoch zusätz-
lich bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. Zusätzlich zu den Uhrzei-
ten der Auslegung können weitere Termine zur Einsicht unter Tel. 
07631/791-206 bei Frau Müller vereinbart werden. 

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
unter https://www.neuenburg.de/Startseite/wirtschaft+bauen/
Bebauungsplaene+im+Verfahren.html eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen der Stadt-
verwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 Neu-
enburg am Rhein, während den üblichen Dienststunden des 
Fachbereichs Bauen und Finanzen abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. 
 
Neuenburg am Rhein, den 02.06.2023 
  
Jens Fondy-Langela 
Bürgermeister 
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Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt: 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des  
Entwurfs zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Grasweg“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 
22.05.2023 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 BauGB 
beschlossen, die 1. Änderung des Bebauungsplans „Grasweg“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen. In glei-
cher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf der 1. Änderung 
des Bebauungsplans „Grasweg“ gebilligt und beschlossen, diesen 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
  
Ziele und Zwecke der Planung 
Für die Stadt Neuenburg am Rhein ist die Innenentwicklung seit 
vielen Jahren ein vorrangiges stadtentwicklungspolitisches und 
städtebauliches Ziel, in dem sich das Motiv des sparsamen Flä-
chenverbrauchs insbesondere auch mit dem Motiv der funktiona-
len und stadtgestalterischen Aufwertung des Siedlungsbestands 
verbindet. Nach mehreren Jahrzehnten der Außenentwicklung 
von Wohn- und Gewerbeflächen standen nach der Neuorientie-
rung zur Innenentwicklung nennenswerte Flächen für innerstäd-
tische Entwicklungen zur Verfügung. Neben dem im Jahr 2011 
aufgestellten Konzept zur Innenentwicklung der östlichen Innen-
stadt wurden bereits drei Stadterneuerungsgebiete „Ortsmitte I 
bis III“ erfolgreich entwickelt. Die Innenstadt sollte damit ver-
kehrlich, funktional und gestalterisch neu geordnet werden. Um 
der starken Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen nachzu-
kommen, sollten die in der Stadt Neuenburg am Rhein vorhan-
denen Innenentwicklungspotentiale entsprechend den heutigen 
Zielen des Flächensparens ganz im Sinne einer nachhaltigen Stad-
tentwicklungspolitik genutzt werden. 

Aktuell laufen jedoch den Bemühungen zur Aufwertung der Innen-
stadt zum Teil gewisse Ansiedlungswünsche entgegen. Nutzun-
gen wie Einzelhandelsbetriebe mit Tabakwaren und Schank- und 
Speisewirtschaften mit Spielgeräten können dazu führen, dass ein 
sog. Trading-Down-Effekt ausgelöst wird. D.h. es kann zu einer 
schleichenden Verdrängung des herkömmlichen Gewerbes und 
einer städtebaulichen Abwertung der dortigen Geschäftslagen 
kommen. Damit einhergehend kann es zu einer Veränderung des 
Bodenpreisgefüges und einer qualitativ minderwertigen Außenge-
staltung kommen, durch welche die Bemühungen der Stadt für die 
angestrebte städtebauliche Aufwertung konterkariert werden. 
  
Daher ist es das Ziel der Stadt Neuenburg am Rhein Nutzungen, 
die die städtebauliche Qualität der Innenstadt gefährden können, 
auszuschließen. Im Plangebiet des Bebauungsplans „Grasweg“ 
im Zentrum der Stadt sollen daher Einzelhandelsbetriebe mit Ver-
kauf von Tabakwaren sowie Schank- und Speisewirtschaften mit 
Spielgerätebetrieb ausgeschlossen werden. 
Damit werden folgende städtebauliche Ziele verfolgt:
•	 Stärkung der Innenstadt von Neuenburg am Rhein
•	 Städtebauliche Aufwertung und Sicherung der Innenstadt und 

damit Stärkung und Entwicklung der Zentrumsfunktion
•	 Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft
•	 Stärkung und Erhalt der Stadt Neuenburg am Rhein als attrakti-

ver Arbeits- und Wohnstandort
•	 Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
 
Der Änderungsbereich betrifft den vollständigen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Grasweg“. Dieser wird nach Norden 
begrenzt durch die Müllheimer Straße, nach Osten durch die 
Pommernstraße, nach Süden durch die Schlesienstraße und nach 
Westen durch die Bahnhofsstraße. Der Planbereich ist im folgen-
den Kartenausschnitt dargestellt: 
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Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Grasweg“ wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Grasweg“ be-
stehend aus Cover, Satzung und Begründung wird 

  
vom 19.06.2023 bis einschließlich 25.07.2023 (Auslegungsfrist) 

  
öffentlich ausgelegt. Aufgrund der eingeschränkten Öffnungs-
zeiten des Bürgerbüros werden die genannten Unterlagen im 
Windfang gegenüber dem Eingang zum Glasturm des Rathauses 
der Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 
Neuenburg am Rhein, in der Zeit von Montag bis Donnerstag 
9.00 - 16.00 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr und Mittwoch zusätz-
lich bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. Zusätzlich zu den Uhrzei-
ten der Auslegung können weitere Termine zur Einsicht unter Tel. 
07631/791-206 bei Frau Müller vereinbart werden. 

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
unter https://www.neuenburg.de/Startseite/wirtschaft+bauen/
Bebauungsplaene+im+Verfahren.html eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen der Stadt-
verwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 Neuen-
burg am Rhein, während den üblichen Dienststunden des Fachbe-
reichs Bauen und Finanzen abgegeben werden. Da das Ergebnis 
der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. 
  

Neuenburg am Rhein, den 02.06.2023 
  
Jens Fondy-Langela 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des  
Entwurfs zur 2. Änderung des Bebauungsplans  
„Kreuzmattweg / Beim Bahnhof“ im beschleunigten  
Verfahren nach § 13a BauGB 
Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 
22.05.2023 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 BauGB 
beschlossen, die 2. Änderung des Bebauungsplans „Kreuzmatt-
weg / Beim Bahnhof“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufzustellen. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans „Kreuzmattweg / 
Beim Bahnhof“ gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. 
  
Ziele und Zwecke der Planung 
Für die Stadt Neuenburg am Rhein ist die Innenentwicklung seit 
vielen Jahren ein vorrangiges stadtentwicklungspolitisches und 
städtebauliches Ziel, in dem sich das Motiv des sparsamen Flä-
chenverbrauchs insbesondere auch mit dem Motiv der funktiona-
len und stadtgestalterischen Aufwertung des Siedlungsbestands 
verbindet. Nach mehreren Jahrzehnten der Außenentwicklung 
von Wohn- und Gewerbeflächen standen nach der Neuorientie-
rung zur Innenentwicklung nennenswerte Flächen für innerstäd-
tische Entwicklungen zur Verfügung. Neben dem im Jahr 2011 auf-
gestellten Konzept zur Innenentwicklung der östlichen Innenstadt 
wurden bereits drei Stadterneuerungsgebiete „Ortsmitte I bis III“ 
erfolgreich entwickelt. Die Innenstadt sollte damit verkehrlich, 
funktional und gestalterisch neu geordnet werden. Um der star-
ken Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen nachzukommen, 
sollten die in der Stadt Neuenburg am Rhein vorhandenen Inne-
nentwicklungspotentiale entsprechend den heutigen Zielen des 
Flächensparens ganz im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwick-
lungspolitik genutzt werden. 
  
Aktuell laufen jedoch den Bemühungen zur Aufwertung der In-
nenstadt zum Teil gewisse Ansiedlungswünsche entgegen. Nut-
zungen wie Einzelhandelsbetriebe mit Tabakwaren und Schank- 

und Speisewirtschaften mit Spielgeräten können dazu führen, 
dass ein sog. Trading-Down-Effekt ausgelöst wird. D.h. es kann zu 
einer schleichenden Verdrängung des herkömmlichen Gewerbes 
und einer städtebaulichen Abwertung der dortigen Geschäftsla-
gen kommen. Damit einhergehend kann es zu einer Verände-
rung des Bodenpreisgefüges und einer qualitativ minderwertigen 
Außengestaltung kommen, durch welche die Bemühungen der 
Stadt für die angestrebte städtebauliche Aufwertung konterka-
riert werden. 
  
Daher ist es das Ziel der Stadt Neuenburg am Rhein Nutzungen, 
die die städtebauliche Qualität der Innenstadt gefährden können, 
auszuschließen. Im Plangebiet des Bebauungsplans „Kreuzmatt-
weg / Beim Bahnhof“ im Zentrum der Stadt sollen daher Einzel-
handelsbetriebe mit Verkauf von Tabakwaren sowie Schank- und 
Speisewirtschaften mit Spielgerätebetrieb ausgeschlossen wer-
den. 
Damit werden folgende städtebauliche Ziele verfolgt:
•	 Stärkung der Innenstadt von Neuenburg am Rhein
•	 Städtebauliche Aufwertung und Sicherung der Innenstadt und 

damit Stärkung und Entwicklung der Zentrumsfunktion
•	 Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft
•	 Stärkung und Erhalt der Stadt Neuenburg am Rhein als attrakti-

ver Arbeits- und Wohnstandort
•	 Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
 
  
Der Änderungsbereich betrifft den vollständigen Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Kreuzmattweg / Beim Bahnhof“ in der Fas-
sung der 1. Änderung (in Kraft getreten am 10.08.2016). Dieser 
wird nach Norden begrenzt durch die Schlesienstraße und die 
Bahngleise entlang der Max-Schweinlin-Straße, nach Osten durch 
die Pommernstraße, die östliche Uferkante des Klemmbachs und 
die östliche Straßenkante des Gutnauwegs, nach Süden durch die 
Basler Straße und nach Westen durch die Bahnhofsstraße, die 
Grundstücke mit den Flst.Nrn. 4432, 4509 und 4513 und die Basler 
Straße. 
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Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Kreuzmattweg / Beim 
Bahnhof“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffent-
lichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans „Kreuzmattweg 
/ Beim Bahnhof“ bestehend aus Cover, Satzung und Begründung 
wird 

  
vom 19.06.2023 bis einschließlich 25.07.2023 (Auslegungsfrist) 

  
öffentlich ausgelegt. Aufgrund der eingeschränkten Öffnungs-
zeiten des Bürgerbüros werden die genannten Unterlagen im 
Windfang gegenüber dem Eingang zum Glasturm des Rathauses 
der Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 
Neuenburg am Rhein, in der Zeit von Montag bis Donnerstag 
9.00 - 16.00 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr und Mittwoch zusätz-
lich bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. Zusätzlich zu den Uhrzei-
ten der Auslegung können weitere Termine zur Einsicht unter Tel. 
07631/791-206 bei Frau Müller vereinbart werden. 

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
unter https://www.neuenburg.de/Startseite/wirtschaft+bauen/
Bebauungsplaene+im+Verfahren.html eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen der Stadt-
verwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 Neuen-
burg am Rhein, während den üblichen Dienststunden des Fachbe-
reichs Bauen und Finanzen abgegeben werden. Da das Ergebnis 
der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. 
  

Neuenburg am Rhein, den 02.06.2023 
  
Jens Fondy-Langela 
Bürgermeister 

ENDE DER ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN

 Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:
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NEUENBURG AKTUELL

Vorankündigung 
Sonntag, 18.06.2023, 11.00-18.00 Uhr
15. deutsch-französischer Bauernmarkt 
Ein Bauernmarkt als Schaufenster der Region 
Am Sonntag, 18. Juni 2023, findet von 11.00-18.00 Uhr er-
neut der beliebte deutsch-französische Bauernmarkt auf dem 
Rathausplatz statt. Der Neuenburger Markt erfreut sich als 
Treffpunkt rund um leckere Produkte aus der Region einer 
guten Resonanz beim interessierten Publikum. Mehr als 25 
ausgesuchte Produzenten bieten ihre mit Sorgfalt und um-
weltfreundlich hergestellten Erzeugnisse an. 
Zum weiteren Flanieren öffnen zusätzlich die Geschäfte in 
der Innenstadt zu einem verkaufsoffenen Sonntag von 12.00-
17.00 Uhr. 
Auch findet von 11.00-18.00 Uhr ein Flohmarkt rund um den 
Rathausplatz statt. Informationen und Anmeldung bei Markt-
veranstaltung Andreas Hempel unter 07631-749542. 
  
Samstag, 17.06.2023, ab 19.30 Uhr 
Sonntag, 18.06.2023, 11.00-18.00 Uhr 
 

Traditionelles Johannisfest 
Am Samstag, 17. Juni 2023 ab 19.30 Uhr, findet das traditio-
nelle Johannisfest mit Biergartenstimmung und guter Musik 
im Stadtpark am Wuhrloch am westlichen Ortseingang statt. 
Zu einer ganz speziellen musikalischen Zeitreise laden die 4 
Musiker der „Liverpool Beats“ ein. 
Bewirtet wird von der Orchestergemeinschaft Neuenburg 
Zienken. 
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. 
Am Sonntag, 23. Juni,  finden ab 11.00 Uhr Konzerte ver-
schiedener Musikvereine statt. 

Spannende Spiele auf der 
Schulsportanlage am  
Schulzentrum 
Die Fußballmannschaften des FC Rat und Verwaltung, des Kreis-
gymnasiums Neuenburg am Rhein und der Mathias-von Neuen-
burg-Schule mit Werkrealschule und Realschule lieferten sich pa-
ckende Duelle im „Jeder gegen 
Jeden“ in der neu sanierten 
Schulsportanlage am Schul-
zentrum. Dabei stand Joachim 
Schuster ein letztes Mal als 
Trainer an der Seitenlinie. Lei-
der musste das Team der Stadt 
sehr ersatzgeschwächt antre-
ten. Erst hatte man kein Glück 
und dann kam auch noch Pech 
dazu, als Rudi Grunau ver-
letzungsbedingt ausscheiden 
musste. Einmal mehr erwies 
man sich als hervorragender 
Gastgeber und erspielte sich 
vor den zahlreichen Fans am 
Rand den Titel der „Mannschaft 
der Herzen“. 
Als Dankeschön und als Erin-
nerung an die tolle Zeit mit der 
Mannschaft erhielt Coach Jo-
achim Schuster sein Trikot mit 
der Nr. 3 aus seiner aktiven Zeit 
als Spielertrainer. 

Als Dankeschön und als Erinnerung 
an die tolle Zeit mit der Mannschaft 
erhielt Coach Joachim Schuster sein 
Trikot mit der Nr. 3 aus seiner aktiven 
Zeit als Spielertrainer

DIGITAL IMMER
INFORMIERT
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Abschied vom Amt nach 32 Jahren 
NEUENBURG AM RHEIN (fl ) Es war ein denkwürdiger und zugleich 
fröhlicher Abschied, den der scheidende Bürgermeister Joachim 
Schuster am letzten Tag des Monats Mai auf dem Rathausplatz in 
Anwesenheit zahlreicher Neuenburgerinnen und Neuenburger 
feierte. Mit ihm geht nach zweiunddreißig Jahren Amtszeit eine 
Ära in der Geschichte der Zähringerstadt zu Ende, die zuletzt von 
der Landesgartenschau 2022 und dem Motto „Neuenburg geht 
zum Rhein“ geprägt war. Er selbst hatte zu dieser Abschiedspar-
ty eingeladen, und die vielen herbeigeströmten Gäste waren 
ein deutliches Zeichen für seine Beliebtheit. Schuster und seine 
Frau Catrin waren sofort nach ihrem Erscheinen von Freunden, 
Bürgern, Amtskollegen aus den Nachbargemeinden sowie Pro-
minenz aus Politik und Gesellschaft umringt. Jeder wollte zum 
Ruhestand gratulieren. Auch Schusters Amtsnachfolger Jens 
Fondy-Langela war zur Party erschienen. Der herrlich warme 
Sommerabend war das Tüpfelchen auf dem I. 
  
Ein großes Dankeschön bildete den Tenor in Schusters Ab-
schiedsansprache. Er dankte in erster Linie allen Wegbeglei-
tern, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie den „geduldigen 
Bürgern“. Auch den „entscheidungsfreudigen Gemeinderat“, 
die Arbeitskreise und Ausschüsse, die Ehrenamtlichen und en-
gen Mitarbeitenden in der Verwaltung sowie den großen Kreis 
der Berater schloss er mit herzlichen Worten in sein Dankeschön 
mit ein. Mit einem Augenzwinkern bedankte er sich bei allen 
Mitstreitern dafür, dass sie es „zweiunddreißig Jahre lang mit 
ihm ausgehalten“ hätten. Sie alle, so Schuster, hätten „eine tol-
le Arbeit geliefert“. Er selbst habe in diesen Jahren „große Erfül-
lung und große Erfahrung“ gewonnen, auch bei den Anlässen, 
bei denen er Fußball gespielt habe. 
Er wolle aber keine langen Reden anlässlich dieses Abschieds-
festes, meinte Schuster. Sogar sein langjähriger Amtskollege, 

Bantzenheims Bürgermeister Roland Onimus, hatte von ihm 
„Redeverbot“ erhalten. Die Ehrenmedaille für seine Verdienste 
im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft hatte Onimus 
ihm deshalb schon vor der Party überreicht. 
  
Bis Mitternacht sei er noch im Dienst, so Schuster. „Heute 
Abend“, so fügte er mit maliziösem Humor an, „können Sie mir 
alles sagen, was sie immer schon einmal sagen wollten. Nur 
nützen wird es nichts mehr.“ Die vielen auf dem Rathausplatz 
versammelten Bürgerinnen und Bürger nahmen es ebenfalls 
mit Humor und lachten und applaudierten begeistert. Danach 
folgten sie Schusters Auff orderung, die Party zu genießen, sich 
an den Partyhäppchen aus Flammkuchen und Pinsa zu bedie-
nen und einfach nur fröhlich zu feiern. Der FC Neuenburg am 
Rhein mit seinem Bierausschank und ein Auggener Weinwagen 
sorgten außerdem dafür, dass niemand durstig bleiben musste. 
  
Zur Dixieland-Musik der Halleluja-Stompers feierte die Bevöl-
kerung in bester Stimmung den ganzen Abend lang. Und dann 
gab es noch eine wunderbare Überraschung, mit der wohl auch 
das scheidende Stadtoberhaupt nicht gerechnet hatte. Gegen 
22.30 Uhr gingen die Lichter aus und ein Fackelzug der Freiwil-
ligen Feuerwehr und der Orchestergemeinschaft Neuenburg 
Zienken bewegte sich von der Liebfrauenkirche zum Rathaus-
platz. Es war eine feierliche, anrührende Ehrendemonstration 
für Joachim Schuster, eine Anerkennung für seine jahrzehnte-
lange Arbeit als tüchtiger und anerkannter Bürgermeister von 
Neuenburg am Rhein. Und Schuster, der ja ursprünglich aus 
dem Schwäbischen kommt, dürfte auch das „Badener Lied“ gut 
gefallen haben, gleichsam als Symbol für seine gelungene und 
erfolgreiche „Integration“ in das Markgräfl erland und die Zäh-
ringerstadt Neuenburg am Rhein. 

Dixieland-Musik der Halleluja-Stompers

Fackelzug der Freiwilligen Feuerwehr Neuenburg am Rhein

Dixieland-Musik der Halleluja-Stompers

Joachim Schuster (l.) mit Gesamt-
kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Neuenburg am Rhein 
Andreas Grozinger

Fackelzug der Freiwilligen Feuerwehr Neuenburg am Rhein

Joachim Schuster bei seiner Anspra
ch

e

Joachim Schuster (r.) überreicht Amtsnachfolger Jens 

Fondy-Langela symbolisch den Schlüssel fürs Rathaus
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Betriebsausflug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Stadt Neuenburg am Rhein am 25. Mai 2023 nach  
Rheinfelden/Schweiz 
Ansprache von Stadtammann Franco Mazzi 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Joachim Schuster, 
Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung und der 
Dienste der Stadt Neuenburg, 

Ich heiße Sie alle im Namen der Bevölkerung und des Stadt-
rates ganz herzlich willkommen in der Zähringerstadt Rhein-
felden/Schweiz. Ich heiße Franco Mazzi und bin seit 2006 hier 
Stadtammann, was in etwa eurer Bürgermeister-Aufgabe ent-
spricht. 

Ich freue mich sehr, dass Ihr als Ziel Eurer Reise unser Städt-
chen gewählt habt und wünsche Euch einen guten Aufenthalt 
und eine gute Zeit. 
Ich halte Euren Besuch für ein wunderbares Zeichen der Ver-
bundenheit. 

Eine Verbundenheit mit Eurer Stadt Neuenburg am Rhein, 
welche bei mir begann, als ich vor „vielen“ Jahren und weit 
weg von jeglicher Politik mit der Handballmannschaft des TSV 
Rheinfelden regelmäßig das Neuenburger Handball-Pfingst-
turnier besuchte und wir als höfliche Gäste ebenso regelmä-
ßig den letzten Platz belegten. 

Später entstand die aktuelle Verbundenheit durch den jähr-
lichen Besuch einer Fußball-Mannschaft der städtischen Ver-
waltung am Zähringer Fußball-Turnier, welches von Neuen-
burg organisiert wurde. 

Unvergesslich auch die große Neuenburger Fasnachtsnar-
ren-Delegation anlässlich des Zähringer Narrentreffens in 
Rheinfelden. Und schließlich entstand Verbundenheit durch 
zweimalige Besuche Neuenburgs mit jeweils je 300 Personen 
aus Rheinfelden im Rentneralter anlässlich der Landesgarten-
schau 2022 und im Jahre 2014 einfach so. 

Eine Verbundenheit entsteht aber auch durch eine gemeinsa-
me Vergangenheit. Der Bund der Zähringerstädte pflegt diese 
seit vielen Jahren. Sechs Städte in Deutschland, sechs Städte 
in der Schweiz, verbunden durch eine ferne gemeinsame Ge-
schichte. Alle diese Städte sind entstanden durch die Familie 
der Zähringer, die im Wesentlichen von etwa 1100 bis 1218 
von Villingen-Schwenningen bis Freiburg, von Thun im Berner 
Oberland, Bern, Fribourg, bis zu uns am Rhein das Sagen hat-
te. Ebenfalls gehören dazu Weilheim an der Teck, Bräunlin-
gen, St. Peter und eben Neuenburg. Und auf Schweizer Seite 
sind noch dabei Burgdorf, Murten und Rheinfelden. Größte 
Gemeinsamkeit: alles ausnahmslos schöne Städte! 

Verbundenheit kann Freundschaft geben, Achtung, Respekt, 
Neugier und Motivation, um voneinander zu lernen. Und das 
Ganze ohne Konkurrenzdruck und Wettkampf, freiwillig. Man 
fühlt sich in all diesen Städten auch sofort ein bisschen da-
heim. 
Und wenn Karl David und Martin Lutz „Mi Stadt“ singen, oder 
„unser Platz am Rhi“, dann passt das nicht nur für Neuenburg, 
sondern würde auch für Rheinfelden passen. 

Und manchmal fühlen wir uns im Kreis der Zähringerstädte ein 
bisschen in einer kleinen Außenpolitik unter Freunden. Und 
man trifft in den meisten dieser Zähringerstädte das gemein-
same Wappen an, das in der Regel in Neuenburg hergestellt 
wird. 

Neuenburg am Rhein und Rheinfelden verbindet aber noch 

viel mehr: beide Städte erlebten Zeiten als freie Reichsstäd-
te mit allen Privilegien und Pflichten, die damit zusammen-
hingen. Dann eine lange gemeinsame Geschichte als Teil von 
Vorderösterreich, nahe an der Grenze zum früheren Rivalen 
Frankreich, die bis in die napoleonische Zeit andauerte. 
Beides sind Städte, die ihre Gründung hauptsächlich der Tatsa-
che verdanken, dass geologische Besonderheiten Rheinüber-
gänge ermöglichten, die via Zölle zu Prosperität, Wohlstand 
und selbstbewusstem Bürgertum führten. 

Gemeinsamkeiten gibt es aber auch heute:
•	 Knappe 13.000 Einwohnende
•	 ca. 16 Km2 Fläche (Kernort Neuenburg)
•	 hervorragend erschlossen durch Autobahn und Eisenbahn
•	 beide Städte prosperierend
•	 beide Städte seit vielen Jahren von denselben  

Bürgermeistern regiert ...
•	 beide Städte sind Grenzorte: wir zu Deutschland,  

Neuenburg zu Frankreich
•	 beide Städte haben Stadtwappen in den Farben Gold und 

Rot
•	 beide Städte sind in naher Distanz zur Stadt Basel
•	 und beide Städte haben in den letzten Jahren den Rhein 

wiederentdeckt.

Nicht mehr nur als Fluss, der 2 bis 3 mal im Jahr auch Gefahr 
durch Hochwasser bedeuten konnte, nicht mehr nur als Ar-
beitsort für Fischer, Schiffer und Flößer und Energielieferant, 
sondern als Ort der Freizeit, der Kontemplation, der Natur als 
Erholungsort. 
Wir haben deshalb als Projekt der Internationalen Bauaus-
stellung Basel einen Rheinuferrundweg gestaltet, der von 
Grenzach-Wyhlen via Rheinfelden/Baden, Schwörstadt, Wall-
bach, Wehr und Säckingen verbindet, und auf Schweizer Seite 
Stein-Säckingen, Mumpf, Wallbach, Möhlin und Rheinfelden/
Schweiz, mit Wanderwegen, Rastplätzen und Aussichts- und 
Wissensplattformen. 
Und Ihr habt mit Eurer großartigen Landesgartenschau 2022 
den Grünraum an den Rhein wiederbelebt und eine zünftige 
Stadtinnenentwicklung ausgelöst. 

Neuenburg ist für die Rheinfelder auch der Ort mit langer 
gemeinsamer Geschichte, der aber im Lauf der Jahrhunder-
te auch gewaltig leiden musste, zerstört wurde und mit viel 
Fleiß, Kraft und Energie wiederaufgebaut wurde. 
Für uns deshalb ein Ort, der uns auch aufzeigt, wie glücklich 
man sich schätzen kann, wenn man als Stadt nicht direkt in 
Kriege verwickelt wurde. 

Deshalb erlaube ich mir an dieser Stelle der Stadt Neuenburg 
am Rhein, Ihnen allen, Dir lieber Joachim, meinen größten 
Respekt auszudrücken:

•	 für den Wiederaufbau nach dem Krieg (... S‘Läbe goht wid-
der ... singen Karl David und Martin Lutz)

•	 für den Wiederaufbau von Gewerbe und Industrie
•	 für die Sanierung der ganzen Innenstadt
•	 und schließlich für die Entwicklung der Grünräume zwi-

schen der Stadt und dem Rhein, die mit der Landesgarten-
schau ganz ausgezeichnet geplant und umgesetzt wurden.

 
Euch allen wünschen wir einen schönen Tag in Rheinfelden 
und chömed wieder emol, mir würde uns freue! 
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Schadnager Ungebetene  
Gäste – aber bestens versorgt 
Unbestritten zählen die behaarten Nager zu der Besuchergrup-
pe, die wir weder auf unserem Grund und Boden und schon gar 
nicht in den eigenen vier Wänden sehen oder empfangen wol-
len. Und dennoch scheinen uns die nachts aktiven und tagsüber 
gut versteckten Ratten und Mäusen im Alltag ständig zu beglei-
ten. Mit ein Hauptgrund ist die hervorragende Versorgung der 
Nager mit Nahrungsmitteln durch den Menschen. Deshalb ist 
es besonders wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger dem 
Schädlingsbefall präventiv vorbeugen und den Nagern, sowie 
anderen Schädlingen den reich gedeckten Tisch abräumen. 

Jeder Einzelne kann dazu beitragen, den Schädlingen Entwick-
lungsmöglichkeiten zu entziehen, indem er darauf achtet:
•	 keine Speisereste in den Ausguss von Toiletten oder  

Waschbecken zu entsorgen und Speiseabfälle nur in  
verschlossenen Behältnissen zu lagern.

•	 keine Essensreste, wie etwa nach dem Grillen, einfach acht-
los fortzuwerfen.

•	 keine gekochten Speisereste und Küchenabfälle auf dem 
 Komposthaufen zu lagern, sondern im Komposthaufen.

•	 keine unverschlossene Komposter auf Hinterhöfen und 
Gärten zu stellen.

•	 keine Abfälle in freier Landschaft, auf öffentlichen Plätzen, 
Parks und Gärten zu hinterlassen.

•	 Kleintiere in sauberen Stallungen und Käfigen zu halten.
•	 Nahrungs- und Futtermittel nicht offen auf dem Grundstück 

stehen zu lassen.
•	 alle Müllbehältnisse stets geschlossen und zur regelmäßigen 

Abholung bereitzustellen.
•	 die Gelben Säcke nicht mit schmutzigen Verpackungen  

zu füllen.
•	 die Nistmöglichkeiten einzuschränken, indem z.B.  

Hygieneartikel nicht unbedacht entsorgt werden.
•	 dass Höfe, Stallungen, Keller und Lagerräume übersichtlich 

gestaltet sind und gegebenenfalls einer Entrümpelung  
unterzogen werden.

•	 das Eindringen von Ratten und Mäusen in die Gebäude zu  
erschweren, indem alle Öffnungen und Schlupflöcher  
gründlich verschlossen werden.

 
Des Weiteren möchten wir auf die Polizeiverordnung der Stadt 
Neuenburg am Rhein hinweisen. Die Rattenbekämpfung ist in 
Abschnitt 6 in den §§ 30-37 geregelt. 
 

Auszug aus der Polizeiverordnung der 
 Stadt Neuenburg am Rhein: 

Abschnitt 6 Bekämpfung von Ratten 
§ 30 Anzeige- und Bekämpfungspflicht 

(1) Die Eigentümer von
1. bebauten Grundstücken
2. unbebauten sowie landwirtschaftlich oder gärtnerisch 

genutzten Grundstücken innerhalb der geschlossenen 
Ortschaft

3. Lager- und Schutzplätzen, Kanalisationen, Garten- und 
Parkanlagen, Ufern, Wassergräben und Dämmen, 
Friedhöfen

4. Eisenbahnanlagen innerhalb der geschlossenen Ort-
schaft sind verpflichtet, wenn sie Rattenbefall fest-

stellen, unverzüglich der Ortspolizeibehörde Anzeige 
zu erstatten und eine Rattenbekämpfung nach den 
Vorschriften dieser Verordnung durchzuführen. Die Rat-
tenbekämpfungsmaßnahmen sind so lange zu wieder-
holen, bis sämtliche Ratten vernichtet sind. 

  
(2) Wer die tatsächliche Gewalt über die im Abs. 1 genannten 

Grundstücke oder Örtlichkeiten ausübt, ist neben dem Ei-
gentümer für die Rattenbekämpfung verantwortlich. Er 
ist an Stelle des Eigentümers verantwortlich, wenn er die 
tatsächliche Gewalt gegen den Willen des Eigentümers aus-
übt. 

  
§ 31 Bekämpfungsmittel 

Die Anwendung von Rattenbekämpfungsmitteln richtet sich 
nach den dafür geltenden besonderen Vorschriften. 
  

§ 32 Beseitigung von Abfallstoffen 
Vor Beginn der Rattenbekämpfung sind Abfallstoffe, vor allem 
Küchen- und Futterabfälle, Müll und Gerümpel von allen den 
Ratten leicht zugänglichen Orten zu entfernen. 
  

§ 33 Schutzvorkehrungen 
(1) Das Gift ist so zu legen, dass Menschen nicht gefährdet wer-

den. Giftköder dürfen im Freien oder in unverschlossenen 
Räumen nicht unbedeckt und nicht ungesichert ausgelegt 
werden. 

(2) Auf die Auslegung ist durch auffallende Warnzettel deutlich 
hinzuweisen. Die Warnung muss das verwendete Präparat 
und den Wirkstoff nennen und für den Fall der Vergiftung 
von Haustieren das Gegenmittel bezeichnen. 

(3) Schädlingsbekämpfungsunternehmen dürfen das Gift nur in 
Gegenwart eines nach § 30 Verpflichteten auslegen. 

  
§ 34 Sonstige Vorkehrungen 

Nach Beendigung der Rattenbekämpfung sind die Rattenlö-
cher mit einem hierzu geeigneten Mittel zu verschließen und 
sonstige Vorkehrungen (u.U. bauliche Art) zu treffen, die einen 
erneuten Rattenbefall unmöglich machen oder - soweit dies 
möglich ist - erschweren. 
  

§ 35 Duldungspflicht 
Wer zur Rattenbekämpfung verpflichtet ist, hat den Beauftrag-
ten der Ortspolizeibehörde zur Feststellung des Rattenbefalls 
und zur Überwachung der Rattenbekämpfung das Betreten 
seiner Grundstücke zu gestatten und auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen. Bei einer nach § 36 allgemein angeordneten Ratten-
bekämpfung hat er ferner das Auslegen von Vertilgungsmitteln 
auf seinem Grundstück zu dulden. 
  

§ 36 Allgemeine Bekämpfungsmaßnahmen 
(1) Die Ortspolizeibehörde kann eine allgemeine Rattenbe-

kämpfung durch die nach § 30 Verpflichteten für die ganze 
Stadt oder einen Teil des Stadtgebietes anordnen. In der An-
ordnung ist der Zeitraum festzulegen, während dessen die 
Rattenbekämpfung durchzuführen ist. 

(2) Die allgemeine Rattenbekämpfung nach Abs. 1 kann einem 
sachkundigen Schädlingsbekämpfungsunternehmen über-
tragen werden. 

(3) Die Kosten der Bekämpfung haben die nach § 30 Verpflich-
teten zu tragen. 

  
§ 37 Ausnahmen 

Auf Antrag können von der Ortspolizeibehörde bei allgemein 
angeordneten Rattenbekämpfungen solche Grundstücke von 
der Bekämpfung ausgenommen werden, auf denen der Ver-
fügungsberechtigte diese durch sachkundige Personen selbst 
ausführen lässt.
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Straßenlaterne defekt? 
Meldung defekter Straßenbeleuchtung über den  
neuen Online-Service 
Ab sofort bietet die Stadt Neuenburg am Rhein zusammen 
mit dem regionalen Energie- und Umweltdienstleister Bade-
nova eine neue Möglichkeit für die Meldung defekter Stra-
ßenbeleuchtung über einen Online-Service für die Bürgerin-
nen und Bürger an. 

Dies funktioniert ganz einfach über die Homepage der bade-
novaNETZE GmbH: Auf einer Stadtkarte kann jede Straßen-
laterne von Neuenburg, Grißheim, Zienken und Steinenstadt 
standortgenau ausgewählt werden und die Störungsmel-
dung übermittelt werden. Dazu wählt man die entsprechen-
de Laterne aus, wodurch sich ein Eingabefeld öffnet, in wel-
ches man Angaben wie beispielsweise die Art des Defektes 
angeben kann. Dies kann ein defektes Glas sein, eine Beschä-
digung am Mast sowie eine flackernde oder nicht brennende 
Lampe. 

Durch die Pflichteingabefelder von Name, Adresse und Tele-
fonnummer werden Falschmeldungen verhindert. 
Die Störungsmeldung kann zu jeder Tageszeit bequem und 
unkompliziert erfolgen. Durch die badenovaNETZE wird jede 
Störungsmeldung zeitnah bearbeitet, denn die badenova-
NETZE-Verbundwarte ist rund um die Uhr und 365 Tage im 
Jahr besetzt. 
Zusätzlich ist über die Stadtkarte ersichtlich, ob eine Störung 
bereits gemeldet wurde. Eine rote Straßenlaterne bedeutet: 
hier wurde eine Störung gemeldet. Eine grüne hingegen be-
deutet: hier liegt keine Störung vor oder die Störung wurde 
behoben. 

Über nachfolgenden Link können Sie eine defekte Straßenbe-
leuchtung melden: 
https://bnnetze.de/service/strassenbeleuchtung-stoe-
rung-melden/ 
Den Link und die Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auch 
auf unserer Homepage unter www.neuenburg.de. 
  
Weitere Informationen bei: 
Maria Sutter 
Technische Dienste 
Tel. +49 (0) 76 31 - 791-217 
Fax +49 (0) 76 31 - 791-222 
maria.sutter@neuenburg.de 
oder bei 
Daniel Haberstroh 
Teamleitung Tiefbau, Betriebshof 
Tel. +49 (0) 76 31 - 791-214 
Fax +49 (0) 76 31 - 791-222 
daniel.haberstroh@neuenburg.de 
  

Straßenbeleuchtungspunkte auf der Stadtkarte Neuenburg am Rhein 
Quellen: badenovaNETZE, Basiskarte und Daten von OpenStreetMap 
und OpenStreetMap Foundation, Google Maps

Die Stadt Neuenburg am Rhein sucht zum 01.09.2023 
 

Bundesfreiwilligendienstleistende 
  
in folgenden Bereichen:
•	 Rheinschule (Grundschule) in Neuenburg am Rhein und 

Grißheim im Rahmen der Ganztagesschule: 4 Stellen

•	 Mathias-von-Neuenburg-Schule (Werkreal- und Real-
schule): 2 Stellen, kombiniert mit der Schulsozialarbeit 
und der offenen Kinder- und Jugendarbeit

•	 Deutsch-französischer Kindergarten Bierlehof: 1 Stelle

•	 Krippe Bierlehof: 1 Stelle

•	 Kita „Rheinhüpfer“ Grißheim: 1 Stelle

•	 Kita „Kieselsteine“ Steinenstadt: 1 Stelle
 
Deine Aufgabenschwerpunkte
•	 Unterstützung der Lehr-, Betreuungs- und Fachkräfte 

bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in den 
verschiedenen Handlungsfeldern

 
Unsere Erwartungen an dich
•	 Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen
•	 Du bist mindestens 17 Jahre alt
•	 Du arbeitest gern im Team, bist motiviert und  

handelst verantwortungsbewusst
•	 Du möchtest Erfahrungen im sozialen und  

pädagogischen Bereich sammeln
•	 Du bist flexibel und humorvoll
 
Wir bieten dir
•	 Einblicke in soziale und pädagogische Arbeitsfelder  

mit Perspektive
•	 eine gute Begleitung und regelmäßigen Austausch
•	 ein „Taschengeld“ in Höhe von 500,- €
•	 die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge
•	 25 Seminartage speziell für  

Bundesfreiwilligendienstleistende
•	 27 Urlaustage
  
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich schrift-
lich bei der Stadt Neuenburg am Rhein, Personalabteilung, 
Simone Selz, Rathausplatz 5, 79395 Neuenburg am Rhein, 
bevorzugt per E-Mail an bewerbung@neuenburg.de. 
Für nähere Auskünfte steht dir Dieter Rueb (Telefon: 07631-
791110, E-Mail: dieter.rueb@neuenburg.de) gern zur Verfü-
gung. 

www.neuenburg.de
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Die Stadt Neuenburg am Rhein sucht für das Freibad 
Steinenstadt 
 

Kassierer (m/w/d) 
  
in Teilzeit (ca. 20 - 25 Wochenstunden) für die diesjährige 
Badesaison von Mai bis September. 
  
Wenn Sie
•	 Freude am Umgang mit Badegästen haben
•	 zu Wochenend- und Feiertagsarbeit bereit sind
•	 fl exibel im Schichtdienst arbeiten möchten
•	 eine verantwortungsvolle Tätigkeit schätzen
 
sind Sie bei uns richtig. 
  
Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD. 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Senden Sie uns bitte Ihre 
aussagekräftige und vollständige Bewerbung an die Stadt-
verwaltung 79395 Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5 
oder per Email an bewerbung@neuenburg.de. Für fachli-
che Auskünfte steht Ihnen die Leitung des Bäderbetriebes, 
Herr Alexander Schächtele, Telefon: 07635 824613, gerne 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

www.neuenburg.de

Die Stadt Neuenburg am Rhein sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 
 
•	 pädagogische Fachkräfte (m/w/d) für
•	 die Kita „Kieselsteine“ Steinenstadt 
•	 Dt.-frz. Kindergarten Bierlehof
•	 Naturkindergarten
•	 die „Kita am Stadtpark“

•	 pädagogische Vertretungskräfte für die 
Schulkindbetreuung an der Rheinschule und 
der Mathias-von-Neuenburg Schule

 
Die ausführlichen Stellenanzeigen fi nden 
Sie auf unserer Homepage unter 
www.neuenburg.de. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung! 

www.neuenburg.de

GLÜCKWÜNSCHE

Neuenburg 
70 Jahre  

Herr Paul Gallus 
Herr Roland Lehmann 

Frau Lucia Barz 

75 Jahre 
Herr Ibrahim Mutlu 

Grißheim 
70 Jahre 

Frau Gabriele Gutmann

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

BÜRGERINFO

Ausgabestelle „Gelbe Säcke“ 
Die „Gelben Säcke“ in der Stadt Neuenburg am Rhein werden an folgenden Stellen
ausgegeben: 

Kernort Neuenburg am Rhein: 
Edeka Aktiv Markt, Friedrich-Hecker-Weg 1 
Drogerie Boll, Müllheimer Straße 14 
  
Ortsteil Grißheim:  
Ortsverwaltung
Donnerstags, 8.00 Uhr - 9.30 Uhr 

Bäckerei Kern, Rheinstraße 27 

Ortsteil Zienken:  
Sportgaststätte SC Zienken, 
Hügelheimer Straße 23 
  
Ortsteil Steinenstadt: 
Ortsverwaltung 
Dienstags, 9.00 Uhr - 10.30 Uhr 
Frau Karin Waiz, Wehrgasse 5 
Dienstags, 9.00 Uhr - 20.00 Uhr 

Energie 
Beratungsstelle für 
Gebäudeenergie 
Die Beratungsstelle steht 
Ihnen jeden Mittwoch 
zwischen 16.00 und 18.00 
Uhr zur Verfügung. 

Zur Terminvereinbarung 
wenden Sie sich an das 
Team Technische Dienste 
der Stadt Neuenburg am 
Rhein - 07631/791-209. Dienstags, 9.00 Uhr - 20.00 Uhr 
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WOCHENMARKT

Das besondere Marktangebot und die Empfehlung für Samstag 
Metzgerei Martin Widmann 
Grillsteak vom Schweinehals 
  
Kirner Josef Gärtnerei 
Kaiserstühler Annabelle und Berber Kartoff eln 
  
Kräuterscheune Löffl  er 
Kräuter im Topf 
  
Schmidts Bauernladen 
Aprikosen, Pfi rsiche, Nektarinen und Kirschen 
  
Hupp Honigprodukte 
Verschiedene Honige aus der Region und Nüsse in Honig 
  
Kern Landbäckerei 
Wir machen eine kleine Pause und sind ab Mittwoch, 14.06.2023, 
wieder für Sie da. 
  
Jeden Mittwoch und Samstag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr fi ndet der Neuenburger Wochenmarkt auf dem Rathausplatz statt. 
Die Marktbeschicker freuen sich auf Ihren Besuch. 

DAS MUSEUM FÜR STADTGESCHICHTE INFORMIERT

Öff nungszeiten
Sonntag 14.00-17.00 Uhr
Mittwoch  14.00-17.00 Uhr

Eintritt  2,00 € 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

Museumspass-PASS-Musées
Der Museums-PASS-Musées ist Ihre Eintrittskarte für 335 Museen, 
Schlösser und Gärten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Ab 
sofort sind die beliebten Museumspässe für das größte Museum der 
Welt auch im Museum für Stadtgeschichte und der Tourist-Information 
erhältlich. Alle Informationen zum Museumspass unter 
www.museumspass.com
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LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Hinweise: Befüllung und  
Entleerung von Schwimm-
bad-/Poolwasser auf 
privaten Grundstücken 
Befüllung 
Die Befüllung von Schwimmbecken/Pools erfolgt i.d.R. mit Fri-
schwasser aus dem Trinkwassernetz. Es darf nicht davon ausge-
gangen werden, dass Grundwasser/Brunnenwasser qualitativ 
immer unbedenklich ist. Auf Grundstücken, die an die öffentliche 
Wasserversorgung angeschlossen sind, müssen die Wasserabneh-
mer nach den gemeindlichen Wasserversorgungssatzungen ihren 
gesamten Wasserbedarf aus dieser decken. Dies gilt auch für die 
Befüllung von privaten Schwimmbecken/Pools (Anschluss- und 
Benutzungszwang). Eine Entnahme von Trinkwasser ohne Was-
serzähler kann strafrechtlich geahndet werden. Die Entnahme 
aus einem eigenen Brunnen bedarf einer wasserrechtlichen Er-
laubnis der unteren Wasserbehörde, die allerdings in der Regel 
aus Vorsorge- und Grundwasserschutzgründen nicht erteilt wird. 
  
Entleerung 
Poolwasser wird in der Regel chemisch behandelt bzw. desinfi-
ziert, unter anderem mit Chlor, Algenschutzmittel, Salz, etc. Auch 
aus der Umwelt kommen weitere Verunreinigungen wie Staub, 
Algensporen und andere Partikel hinzu. Ebenfalls wird das Pool-
wasser durch Sonnenschutzcremes, Haare, Schweiß und evtl. 
auch Körperflüssigkeiten verunreinigt. 
Aufgrund dieser Veränderungen des Wassers handelt es sich bei 
dem zu entsorgenden Poolwasser stets um Schmutzwasser im 
Sinne des § 54 (1) WHG (Wasserhaushaltsgesetz): Schmutzwasser 
ist nach § 54 (1) WHG Wasser, welches durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
verändert wird. 

Poolwasser muss generell über die Schmutz- bzw. Mischwasser-
kanalisation entsorgt werden. Das Einleiten in den Regenwasser-
kanal, in ein oberirdisches Gewässer (Indirekteinleitung) oder die 
Versickerung des Poolwassers in den Untergrund ist verboten, da 
dies zu Schädigungen von Pflanzen, Tieren sowie dem Grundwas-
ser führen kann. Wenn eine Entsorgung über das öffentliche Ab-
wassernetz nicht möglich ist (z.B. aufgrund der Lage eines Klein-
gartens), muss das Abwasser mit einem Fahrzeug abgepumpt und 
entsprechend entsorgt werden. 

Gebühren 
Die Wasser- und die Schmutzwassergebühr wird nach der Trink-
wassermenge berechnet. Die Schmutzwassergebühr entspricht 
demzufolge der Wassermenge, die bei der Befüllung des Pools 
über den Hauptwasserzähler bzw. des zusätzlichen geeichten 
Wasserzählers gemessen wurde. 
Nähere Informationen über die Wasser- bzw. Schmutzwasserge-
bühren erhalten Sie bei Ihrer zuständen Stadt- oder Gemeinde-
verwaltung. 

KINDERGARTEN & SCHULEN

Rheinschule Neuenburg am Rhein

Einladung zu den Kreativangeboten Rheinschule Grundschule 
für das Schuljahr 23/24 
Am Samstag, dem 24.06.2023 findet von 10.00 - 11.00 Uhr für die 
GFK, 1. & 2. Klasse und von 11.00 - 12.00 Uhr für die 3. & 4. Klasse, 
in der Rheinschule die Vorstellung der Kreativangebote statt. 
Das Angebot ist an alle Eltern gerichtet, die ihr Kind für die 15.45 
Uhr- oder 16.30 Uhr-Betreuung angemeldet haben. 
An diesem Tag erhalten Sie und Ihre Kinder einen Einblick in die 
zahlreichen Angebote. 
Unsere Klassen bieten einen Kuchenverkauf an und möchten da-
mit ihre Klassenkasse aufbessern. 

Nach der AG-Vorstellung können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
im GTS-Programm unter folgendem Link Ihre Auswahl treffen: ht-
tps://rheinschule-neuenburg.meine-ganztagsschule.de/  
Alle Kinder erhalten rechtzeitig einen Zugangscode.

Kreisgymnasium Neuenburg

„Romeo und Julia“ im Kreisgymnasium Neuenburg  
in Neuenburg am Rhein 
„Was bedeutet schon ein Name?“ - Viel, wenn man zu einem der 
beiden verfeindeten Clans Veronas im 16. Jahrhundert gehört. 
Zum dritten Mal in Folge spielt die Theater-AG des Kreisgymna-
siums Neuenburg Shakespeare, in diesem Jahr steht „Romeo und 
Julia“ auf dem Plan, vielleicht die berühmteste Liebesgeschichte 
der Weltliteratur. In einer etwas gekürzten und behutsam moder-
nisierten Fassung des Stücks entführen Sie die Schauspielerinnen 
in die Familienfehde der Capulets und Montagues, die erst mit 
dem Tod der Liebenden ihr Ende findet. Premiere ist am Freitag, 
23. Juni um 19.00 Uhr in der Aula des KGN, eine zweite Auffüh-
rung findet am Samstag, 24. Juni um 19.00 Uhr statt. 
Der Eintritt ist frei. 
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Haben Sie schon gehört? 
Beim Altenwerk Neuenburg a.Rh. gibt es wieder eine 
Handarbeitsgruppe. Dies ist ein Grund zur Freude! Die 
Gruppe um Gaby Gommel trifft sich immer am Donnerstag um 
14.00 Uhr in der Begegnungsstätte Dekan-Martin-Str. 10. Hand-
arbeiten Sie gerne und das in netter Gesellschaft? Dann schauen 
Sie doch einfach mal vorbei! In Abständen werden die angefertig-
ten Werke auf dem Wochenmarkt zum Kauf angeboten. Dies wird 
am Samstag, 01. Juli, zum ersten Mal der Fall sein. Material wird 
vom Altenwerk gestellt, der Erlös fließt in die Seniorenarbeit. 
Möchten Sie Ihre Freizeit sinnvoll gestalten und sich mit Ihren Fä-
higkeiten einbringen, dann sind Sie hier richtig. Die Gruppe freut 
sich über weitere Teilnehmer! 
Mit vielen Grüßen 
Ihr Altenwerk Neuenburg a.Rh. 
 
 
Förderkreis Handball e. V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung Förderkreis  
Handball e.V. Neuenburg 
Die Jahreshauptversammlung des Förderkreis Handball e.V. Neu-
enburg findet am Dienstag, den 13. Juni um 19.00 Uhr in der Piz-
zeria Villa Plön in Neuenburg statt. Neben den Tätigkeitsberichten 
stehen Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft an. 
Alle Mitglieder und alle Handballfreunde sind dazu recht herzlich 
eingeladen. 
  
 

Fußballclub Neuenburg e. V.

wichtige Vorbereitungsspiele für die in der nachfolgenden Woche 
anstehenden Aufstiegsspiele. Meine Bitte an alle Zuschauer und 
Fans, unterstützt unsere Mannschaft zahlreich bei ihrem Vorha-
ben, den Aufstieg in die Bezirksliga zu erreichen. Vielen Dank. 
Nun will ich nicht mehr viel schreiben, nur noch ein Hinweis: 
„Es ist alles vorbereitet“! 

VEREINE

Altenwerk Neuenburg am Rhein

FCN 2023 – Das Tor zu den Aufstiegsspielen steht für die 
„Erste“ weit auf, für die Besucher des AH-Supercups und den 
Jubiläumsveranstaltungen sind die Tore ebenfalls geöffnet  
Hallo Neuenburg...,  hallo Fußballfreunde, mit dem 3:0 Heim-
sieg gegen Mezepotamien am vorletzten Sonntag hat unsere 
„Erste“ das Tor zu den Aufstiegsspielen in die Bezirksliga weit auf-
gestoßen, sie muss jetzt nur noch hindurchgehen! Dabei muss-
te man erkennen, dass selbst Mannschaften aus dem hinteren 
Tabellenbereich nichts zu verschenken haben. Nach nervösem 
Beginn erzielte Rico Kaulvers nach 28 Minuten in einer umkämpf-
ten Partie mit einem schönen Diagonalschuss von der Strafraum-
grenze die wichtige 1:0 Führung, was sichtbar für mehr Ruhe 
und Sicherheit in unserem Team sorgte. Mit zwei weiteren Toren 
machte Julian Imhof in der zweiten Halbzeit den aus Neuenburger 
Sicht erwarteten Heimsieg sicher, an dem die erfahrenen Spieler 
Johannes „Jojo“ Mees und Eric Schmeisser mit ihren sehr guten 
Leistungen großen Anteil hatten. 
Mit den nach dem Spiel neun Punkten Vorsprung und dem um 30 
Tore besseren Torverhältnis gegenüber dem noch einzigen Ver-
folger PTSV Jahn Freiburg, kann unserer Mannschaft drei Spielta-
ge vor Saisonende eigentlich nichts mehr passieren. Doch nichts 
ist im Fußball unmöglich (siehe Dortmund in der Bundesliga, wo 
der sicher geglaubte Meistertitel noch an Bayern München „ver-
schenkt“ wurde), deshalb sollte in einem der drei ausstehenden 
Spiele mindestens ein Punkt geholt werden. Ob dies schon am 
letzten Samstag beim Auswärtsspiel in Bollschweil/Sölden ge-
lang, war bei dem vorgezogenen Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. Mein Tipp, mit einem 2:2 Unentschieden ist der alle 
Zweifel beseitigende Punkt unter Dach und Fach. Somit sind die 
beiden letzten Saisonspiele 
am Mittwoch, 07.06., 19:00 Uhr, Heimspiel FCN I – SV Tunsel 
und am Sonntag, 11.06., 15:00 Uhr, Auswärtsspiel SV Walters-
hofen – FCN I 

Heute, Mittwoch, 07.06., ab 20:00 Uhr, geht es nach dem Heim-
spiel der „Ersten“ los. Die Tore zum Rheinwaldstadion und dem 
Festzelt mit der Festmeile stehen für alle Besucher und Gäste aus 
nah und fern offen! Bis Samstag, 10.06., geht es „rund“ in Neu-
enburg und mit einer großen Abschlussparty werden nach dem 
Turnierendspiel bis in die späten Abendstunden Sieger und Plat-
zierte gefeiert. Die vier Fest- und Turniertage werden ein Erlebnis 
in der FCN-Geschichte sein, von der noch in vielen Jahren erzählt 
wird. In einem umfangreichen Turnier- und Jubiläumsmagazin 
sind viele Informationen zu den teilnehmenden Mannschaften, 
den Mitveranstaltern Zienken und Müllheim und einiges über den 
Fußballclub Neuenburg festgehalten und liegt für jeden bereit. 
Deshalb, liebe Neuenburger Bürger*innen, seid mit dabei und 
macht dieses große Event zu einem „einmaligen“ Ereignis. Ich 
bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen! In diesem Sinne, viel 
Spaß und Freude beim FCN. 
  
Sehr viel Spaß und Freude hatten in den letzten Wochen bereits 
die aktiven Spieler des FCN, die mit zwei Mannschaftskameraden 
deren freikirchliche und kirchliche Trauung feierten. Herzliche 
Gratulation und viel Glück und Gesundheit wünscht der Fuß-
ballclub Neuenburg den Ehepaaren Rico und Andrada Kaulvers 
sowie Christian und Saskia Grumber auf ihrem gemeinsamen 
Lebensweg, der hoffentlich noch lange mit dem FCN verbunden 
ist. 
  
PS: Eine kleine (oder große) Nachfeier wird es sicherlich nach dem 
Spiel gegen Tunsel auf der anschließenden badenfm PowerParty 
geben. Wir sind dabei, Grüße opf. 
 
 

Landfrauen

Musicalfahrt zu Tina – Das Tina Turner Musical 
Endlich bieten wir wieder eine Fahrt nach Stuttgart an. Der Ter-
min ist am Sonntag, 05.11.2023, Abfahrt ca. 7:30 Uhr (endgültige 
Abfahrtszeiten u. Einstiegsorte können erst kurz vor dem Termin 
bekanntgegeben werden). Die Vorstellung beginnt um 14 Uhr und 
dauert inkl. Pause ca. 2,5 – 3 Std. Vorher machen wir noch eine 
Backstage-Führung und für ein Mittagessen reicht die Zeit auch 
noch. 
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Preis pro Person: 200 € inkl. Busfahrt, Eintritt Kat. II, Kartensteu-
er, Gebühren, Backstage-Führung (ca. 1 Std.) und Open Bar 
Anmeldung bei Martina Reinert, Tel. 07634 / 506682 (ab 17 Uhr), 
Mail martina.reinert@gmx.de oder WhatsApp. 
Wir bitten auch gleichzeitig mit der Anmeldung um Überweisung  
auf das Konto der Landfrauen Buggingen-Seefelden, Volksbank 
Breisgau-Markgräfl erland, DE40 6806 1505 0006 014801 und 
beim Verwendungszweck Musicalfahrt Tina Turner anzugeben. 
Bei Absage ist bitte selbst um Ersatz zu kümmern. 
Selbstverständlich können sich auch Nichtmitglieder und Ehe-
partner gerne anmelden. 
 
 
Sozialverband VdK Neuenburg

Tagesfahrt mit dem VdK Neuenburg zum Bodensee 
Der VdK Neuenburg lädt alle Mitglieder und deren Partner sowie 
Freunde zu einer Busfahrt an den Bodensee ein. 
Die Fahrt fi ndet am 05. Juli 2023 statt. Abfahrt um 9.00 Uhr, 
Rückkehr ca. 19.30 Uhr. 
Für Nichtmitglieder beträgt der Unkostenbeitrag einschl. Bus-
fahrt, Schiff fahrt und Mittagessen 45,00 €. 
Anmeldung tel. bei unserer 1. Vorsitzenden B. Pfrengle, Tel. 07631 
/ 9880196 oder der Schriftführerin M. Haag, Tel. 07631/73264. 
Anmeldeschluss am 13.06. bei unserem Mitgliedertreff en in der 
Krone in Neuenburg a.Rh. 
  
Zur Information:   Ab sofort fi nden unsere Mitgliedertreff en 
wieder regelmäßig am 2. Dienstag im Monat, ab 17.00 Uhr, in der 
Krone in Neuenburg, statt. Nächstes Treff en am 13. Juni 2023. 
  
Wir hoff en auf viele Anmeldungen zum Ausfl ug und auf eine rege 
Beteiligung bei unseren Treff en. 
Die Vorstandschaft 
 
  

TV Neuenburg 1926 e. V.

Tennis
Erstes Heimspiel der U12 Tennis Yougsters 
In diesem Sommer geht erstmals wieder ein Team der U12 beim 
TV Neuenburg an den Start. Das erste Heimspiel gegen Staufen 
endete nach tollen und umkämpften Spielen mit einem 3:3-Un-
entschieden. 

Für alle interessierten Kids gibt es die Möglichkeit, nach den Fe-
rien immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr Tennis auf der Anlage in 
Neuenburg auszuprobieren. Einfach vorbeikommen und Spaß ha-
ben! 

Schwimmgemeinschaft 
Badenweiler-Müllheim-Neuenburg

Am Internationalen Basler 
Cup Ende Mai, bei dem dieses 
Jahr Athleten aus acht Nationen 
vertreten waren, stellte auch 
die SG Badenweiler-Neuenburg 
erneut Teilnehmer ab. Lenia 
Seifert und Lars Kellermann 
nutzten die Veranstaltung für 
einen ersten Formtest in der 
noch jungen Langbahnsaison 
und als Vorbereitung auf die 
anstehenden Meisterschaften 
auf Verbands- und Landesebe-
ne. Beide erreichten gute Plat-
zierungen in einem hochklas-
sigen Feld und konnten einige 
ihrer persönlichen Bestzeiten 
unterbieten. 
 

Am Samstag, den 10.06.2023 treff en wir uns um 9.30 Uhr im La-
ger, um ein paar Spiele vom S-o-G auf Vordermann zu bekommen 
für unseren Arbeitseinsatz am 8. Juli bei einem Betriebsfest in 
Müllheim. Zum Tagesausfl ug am Samstag, den 24.06.2023 tref-
fen wir uns um 9.11 Uhr im Lager. Mitzubringen sind: gute Lau-
ne, gutes Schuhwerk, wetterentsprechende Kleidung und viele 
gute Ideen für den Zigeunerball 2024! Für das Grillfest am 22. 
Juli könnt ihr euch direkt bei Carla anmelden, ebenso für Salate 
und Kuchen.   

Zigeunerclique Neuenburg am Rhein e. V.

Frauenverein Steinenstadt e. V.

Seniorentreff  für Steinenstädter 
14. Juni, 14:30 Uhr, Baselstabhalle 

Kuchenspenden bitte an M. Lösle, 07635 636 

Lenia Seifert Foto: Myriam Seifert

FOLLOW US ON

InstagramInstagramInstagram
@PRIMO_VERLAG_STOCKACH
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Gemütlicher Feuerwehr-Hock am Rathausplatz in Grißheim
Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Grißheim lädt Sie herzlich 
zum diesjährigen Feuerwehr-Hock am Rathausplatz in Grißheim 
ein. Unter dem Motto „d Firwehr vo Grisse lädt i, zum zämme 
hogge uf e Gläsle Wi“ geht es am Samstag, den 10. Juni, ab 18.00 
Uhr los. Bei einem gemütlichen Beisammensein ein Angebot an 
Speisen und Getränken. Am Weinbrunnen vom Wein & Hof Hü-
gelheim können Sie den Abend ausklingen lassen.
Am Sonntag, dem 11. Juni, geht es dann ab 11.00 Uhr weiter. Mit 
musikalischer Untermalung ist für das leibliche Wohl ebenfalls 
wieder gesorgt. Bei Kaffee und Kuchen können Sie einen schönen 
Tag verbringen. Die Jugendfeuerwehr Grißheim verkauft zudem 
frische Waffeln.
Neben dem Weinbrunnen ist auch ein Kinderprogramm geboten, 
bei welchem auch die kleinsten Besucher nicht zu kurz kommen. 
Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Grißheim freut sich auf Ihren 
Besuch und auf schöne gemeinsame Stunden. 

Freiwillige Feuerwehr Grißheim

Treffpunkt Johannisfest mit Johannisfeuer 
Die Orchestergemeinschaft wird in diesem Jahr wieder einen 
Sommerabend zum Johannisfest ausrichten. Am Samstag, 17. Juni 
2023, wird im Stadtpark ab 19.30 Uhr die Band „Liverpool Beats“ 
das Musikprogramm bestimmen. Die Bewirtung wird von den Mu-
sikern der Orchestergemeinschaft übernommen. 

Am Sonntag, 18. Juni 2023, haben wir verschiedene Gastorchester 
eingeladen. Ab 11.00 Uhr wird das Seniorenorchester des Mark-
gräfler Musikverbandes die musikalische Leitung übernehmen, die 
Trachtenkapelle Steinenstadt und der Musikverein Feldberg führen 
dann in den Nachmittag. Den Kindern bietet der Zauberkünstler 
„Le Pow“ perfekte Unterhaltung und eine Instrumentenralley ver-
vollständigt die Erlebniswelt der Jugendlichen. jt  

Orchestergemeinschaft Stadtmusik Neuenburg 
und MV Zienken

HYDRANTEN IMMER 
FREIHALTEN!

HELFEN SIE MIT UND HALTEN 
SIE HYDRANTEN IMMER FREI!

Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefun-
den werden können, ist es wichtig, dass die  
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. 

Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab 
und schaufeln Sie im Winter keinen Schnee 
darüber. 

Außerdem sollten Sie beim Parken darauf 
achten, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht 
über einem Unterflurhydranten parken.
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Fußballclub Steinenstadt e. V.

Derby-Sieger! 
Am Freitagabend trafen wir im Heimspiel auf den FC Neuenburg 
2. Vor guter Kulisse fing das Derby an. Bis zur 35. min plätscherte 
das Spiel hin und her ohne richtige Torchancen. Dann hatten wir 
in der 36. min Glück, dass der Kopfball vom Neuenburger Spieler 
knapp am Tor vorbei ging. In der 45. min hatte Jan „Gerry“ Gerwig 
die große Chance zum 1:0, aber der Neuenburger Torwart lenk-
te den Schuss an den Pfosten und so ging es mit dem 0:0 in die 
Halbzeitpause. Nach der Pause wurde das Spiel besser und die 
zahlreichen Zuschauer sahen jetzt ein Kampfspiel. In der 65. min 
dann endlich das 1:0. Furkan mit einem schönen Eckball auf Gerry, 
welcher den Ball unhaltbar einköpfte. Dann gab es die zweite 
Trinkpause und das bei gefühlten 18 Grad Celsius. In der 82. min 
hatte Furkan die Chance zum 2:0, doch der Neuenburger Torwart 
hielt den Schuss. In der 84. min hatte dann der Schiedsrichter 

seinen Auftritt und entschied bei einem Foul am Steinenstädter 
Spieler auf Elfmeter für Neuenburg. Den Elfmeter zimmerte der 
Neuenburger Spieler unhaltbar zum 1:1 in die Maschen. Nur eine 
Minute später eine schöne Einzelaktion von Furkan am 16er und 
er hämmerte den Ball unter die Latte zum verdienten 2:1 für uns. 
In der 88. min dann das erlösende 3:1. Nach einer schönen Flan-
ke von Claudio köpfte Gerry das 3:1. In der 90+1. min dann der 
Auftritt vom Schiedsrichter. Ein Neuenburger Spieler rennt auf 
unseren Torwart zu, Fabi hält den Ball sicher und der gegnerische 
Spieler zieht voll durch und trifft Fabi mit dem Fuß am Oberkör-
per. Schiedsrichter hört Stimmen und gibt unserem Torwart die 
gelb-rote Karte. Einfach nur lächerlich, dass man sich bei so ei-
nem fairen Spiel so wichtig machen muss. In der 90+6. min ist 
das Spiel dann fertig und wir gehen als verdienter Derby-Sieger 
vom Platz. Vielen Dank an die zahlreichen Zuschauer, die unsere 
Mannschaft lautstark unterstützten. Der Sieg wurde danach bis 
spät in die Nacht gebührend gefeiert. 
Am Sonntag, den 04. Juni trafen wir im Auswärtsspiel auf den SC 
Staufen. Spielbericht wird noch nachgereicht. Am 11. Juni treffen 
wir im letzten Heimspiel auf den FC Hausen 2. Wir hoffen wie im-
mer auf zahlreiche Zuschauer und rege Unterstützung. 
Sportliche Grüße MK 
 
 

Heimat- und Dorfpflegeverein  
Steinenstadt e. V.

Liebe Mitglieder, liebe Steinenstädter Bürger und  
Bürgerinnen, 
der Heimat- und Dorfplegeverein besteht jetzt schon seit 2005. 
Viele Jahre haben wir versucht die Kultur früherer Jahre aufleben 
zu lassen, was uns auch bisher ganz gut gelungen ist. 2007 konn-
ten wir dank vieler Helferinnen und Helfer die erste Sichlehenki 
feiern, die an St. Bartolomä nach der Ernte gefeiert wurde. 
Auch bei unseren anderen Aktivitäten, wie Osterbrunnen schmü-
cken, Maibaum stellen, Blumenschmuck 
im Dorf, Z‘Lichtgang sowie unser Weihnachtsmarkt mit selbstge-
bundenen Adventskränzen und Gestecken 
konnten wir viele erfreuen. 
Damit wir das alles weiterhin so fortführen können, sind wir auf 
Eure Hilfe angewiesen. Da einige unserer  
Helfer gesundheitlich und altersmäßig nicht mehr zur Verfügung 
stehen, sind wir dringend auf Eure Mithilfe angewiesen. 
Wir bitten Euch sich zu melden, wenn Ihr uns bei unseren Aktivi-
täten unterstützen wollt. 
Es wird nicht nur gearbeitet, wir haben auch gesellige Stunden. 
Wir suchen auch dringend Personen, die in der Vorstandschaft 
mitwirken möchten. 
Die Vorstandschaft 

Musikverein Eintracht Grißheim e. V.

Evang. Kirchengemeinde Buggingen-Grißheim

Sonntag, 11. Juni 2023 
10.30 Uhr Gottesdienst in der ev. Kirche in Buggingen (Pfr. Zeller) 
  
Sonntag, 18. Juni 2023 
11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Kindertagesstätte 
‚Schatzkiste‘ in Buggingen anlässlich des Sommerfestes 
(Pfr. Zeller) 
  
Sonntag, 25. Juni 2023 - Pfarrhoffest 
10.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhof in Buggingen (Pfr. Zeller) 
  
Info- und Anmeldungsabend für Konfi-Jahrgang 2023/2024
Jugendliche, die im Frühjahr 2024 ihre Konfirmation feiern möch-
ten, sind herzlich eingeladen, sich zusammen mit ihren Eltern 

KIRCHEN
über die nächste Konfi-Zeit zu informieren. Dieser Info- und 
Anmeldeabend findet am Dienstag, 13. Juni, um 19 Uhr in der 
evang. Pauluskirche in Badenweiler  statt. 

Für den Jahrgang 2023/24 wird die Konfirmandenarbeit erstmals 
im regionalen Verbund der fünf benachbarten Evang. Kirchenge-
meinden Badenweiler, Britzingen-Dattingen, Buggingen-Griß-
heim, Hügelheim und Müllheim-Vögisheim stattfinden, mehr 
dazu dann am 13. Juni in Badenweiler. 
  
Info-Veranstaltung zum Strategieprozess 
Im Strategieprozess „ekiba 2032“ werden die Kirchengemeinden 
zukunftsfähig gemacht. Dazu gehören auch Kürzungen im Bereich 
Gebäude und Personal. Nun hat der Bezirkskirchenrat einen Vor-
schlag unterbreitet, wie diese für unseren Kirchenbezirk ausse-
hen sollen. 
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Um die Überlegungen und Planungen darzulegen, laden wir alle 
Gemeindemitglieder der Kirchengemeinden Buggingen-Griß-
heim, Britzungen-Dattingen, Hügelheim, Badenweiler und Müll-
heim zu einem Informationsabend am Dienstag, 04. Juli 2023, 
um 19.00 Uhr ein. Der Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben.  
  
Gemeindeveranstaltungen 
Dienstag, 13. Juni 2023 
19.00 Uhr Info- und Anmeldungsabend für den Konfi-Jahrgang 
2023/2024 in der evang. Pauluskirche in Badenweiler
 
Mittwoch, 14. Juni 2023 
11.00 Uhr Treffen des Besuchsdienstkreises in der Pfarrscheune 
19.30 Uhr Kirchengemeinderatsitzung 
  
Urlaub 
Pfarrer Zeller hat vom 30.05.2023 bis einschließlich 08.06.2023 
Urlaub. Die Vertretung in Trauerfällen übernimmt Herr Pfarrer 
Jost, Tel. 07634-6943233 
Das Pfarrbüro ist zu den Öffnungszeiten besetzt. 
  
Pfarrbüro: Öffnungszeiten 
Montag 14.00-16.00 Uhr 
Mittwoch 10.00-12.00 Uhr   
  
Evangelisches Pfarramt Buggingen 
Hauptstraße 52 
79426 Buggingen 
Pfarrer Bertram Zeller 
Tel.: 07631- 2439 
Mail: Bertram.Zeller@kbz.ekiba.de 
Mail: Buggingen@kbz.ekiba.de 
Homepage: buggingen.ekbh.de 
  
 
Evang. Kirchengemeinde Auggen / Schliengen mit 
Mauchen und Steinenstadt

Wochenspruch 
Christus spricht zu seinen Jüngern: 
Wer euch hört, der hört mich, 
und wer euch verachtet, der verachtet mich. (Lk 10,16) 
  
Sonntag, den 11.06.2023 (1. Sonntag nach Trinitatis) 
09.00 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche in Auggen 
(Prädikant Hans-Peter Gumb) 
10.15 Uhr Gottesdienst in der Prälat-Hebel-Kirche in Schliengen 
(Prädikant Hans-Peter Gumb) 
 
 

Katholische Kirche Neuenburg am Rhein

Gottesdienste 
Donnerstag, 08.06.2023 - Fronleichnam
9:00 Uhr,  Neuenburg, Heilige Messe - Festgottesdienst für die 

Seelsorgeeinheit Markgräflerland (Pfarrer Maurer 
/ Pfarrer i.R. Kreutler), mitgestaltet von allen vier 
Kirchenchören; anschl. Prozession 

Freitag, 09.06.2023  
19:00 Uhr  Neuenburg: Heilige Messe (Pfarrer Maier),  

anschl. Anbetung bis 20:00 Uhr 

Samstag, 10.06.2023 
11:00 Uhr  Neuenburg: Taufe von Aila Marie Pelz (Pfarrer Maurer) 
17:30 Uhr  Neuenburg: Beichtgelegenheit (Pfarrer Maurer) 
18:30 Uhr  Steinenstadt: Heilige Messe zum Sonntag (Pfarrer 

Maurer) 

Sonntag, 11.06.2023 
09:30 Uhr  Grißheim: Heilige Messe (Pfarrer Maier) 
11:00 Uhr  Neuenburg: Heilige Messe für die Seelsorgeeinheit 

(Pfarrer Maier) 
17:00 Uhr  Neuenburg: Rosenkranzgebet 

Montag, 12.06.2023 
08:30 Uhr  Neuenburg, Wallfahrtskapelle Heilig Kreuz: Heilige 

Messe (Pfarrer Maier) 

Dienstag, 13.06.2023 
17:00 Uhr  Neuenburg: Rosenkranzgebet 
18:30 Uhr  Steinenstadt: Heilige Messe (Pfarrer Maurer) 

Mittwoch, 14.06.2023 
10:00 Uhr  Neuenburg: Beten in den Anliegen der Welt 
19:00 Uhr  Grißheim: Heilige Messe (Pfarrer Maurer) 
  
Informationen zu weiteren Gottesdiensten in der Seelsorge-
einheit Markgräflerland finden Sie auf der Homepage (www.
se-markgraeflerland.de) oder im Pfarrblatt, das in den Kirchen 
ausliegt. 
  
 

International Church Neuenburg am Rhein

Sonntag / Sunday, 11.06.2023 
10:00 Uhr Gottesdienst / Church Service 
  
Wir würden uns freuen, dich diesen Sonntag um 10 Uhr in der 
Neuenburg International Church (NIC) zum Gottesdienst begrü-
ßen zu dürfen. Wir sind eine freie reformierte Kirche, die sich an 
den historischen Glauben des Heidelberger Katechismus hält. Wir 
feiern unsere Gottesdienste in deutscher und englischer Sprache. 
Du bist herzlich eingeladen mit uns Gottesdienst zu feiern und an-
schließend zum Kaffee zu bleiben. 
  
Jeden Montagabend heißen wir alle Grundschulkinder von 17.00-
18.30 Uhr zur wöchentlichen Bibelstunde in der NIC willkommen. 
  
Wenn du Interesse oder Fragen hast, kontaktiere uns bitte unter 
neuenburginternational@gmail.com oder schaue auf unserer 
Homepage unter neuenburginternationalchurch.com vorbei. 

----- 

We would love to welcome you at the Neuenburg International 
Church for worship this Sunday at 10:00 am. We are a free Refor-
med Church which holds to the historic faith of the Heidelberg 
Catechism. We hold services in German and English. Please feel 
free to join us and stay for coffee. 
  
We also welcome any grade school children to our weekly Bible 
Study in the NIC on Monday evenings from 5:00-6:30pm. 
  
If you have interest or questions, please contact us at 
neuenburginternational@gmail.com, or look us up under 
neuenburginternationalchurch.com. 
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Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband

Sommer, Sonne, Ferienzeit: Blut spenden nicht vergessen! 
Die Sommerzeit stellt für die Versorgung von Patient*innen 
eine Herausforderung dar. Jetzt liegend Leben retten. Das DRK 
bittet zur Spende. 
Der Sommer lockt in diesen Wochen viele Spender*innen weg 
von der Spenderliege. Leere Liegen bei der Blutspende können 
zu einem Problem werden: Unfälle und Krankheiten machen vor 
gutem Wetter keinen Halt. Jetzt liegend Leben retten! 
  
Nächster Termin: 
Donnerstag, dem 15.06.2023  
von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr  
Bürger- und Gästehaus, Nidauer Platz 1 
79418 SCHLIENGEN 

Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter 
www.blutspende.de/termine 
  
Kleiner Pieks, große Wirkung:  Eine einzige Blutspende hilft 
bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten. Jeden Tag zählt jede 
Spende:  Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind 
nur bis zu 4 Tage haltbar) sind 
Patient*innen auf das konti-
nuierliche Engagement der 
Blutspender*innen angewie-
sen. 
  
Gute Tat. Jute Tasche. Alle 
Lebensretter*innen erhalten 
bei der Blutspende einen ex-
klusiven DRK-Jute-Tat-Beutel. 

SOZIALE EINRICHTUNGEN

WISSENSWERTES
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ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben ap - beln - blau - bra - er - ge - geld - 
gross - grue - gut - he - heis - helm - keit - kuh - kungs -
ler - ler - lo - lo - mue - nae - nei - nen - ni - or - pen -
pern - rat - rost - rueck - schaet - sen - sig - stall - stol -
stueck - ten - tho - tig - ver - voll - waerts - weit - welt -
wir - zaeh - zeit - zel - zung sind 18 Wörter zu bilden, de-
ren sechste und achte Buchstaben, jeweils von oben nach 
unten gelesen, ein schwedisches Sprichwort ergeben.

1. eine Käsesorte

2. retour

3. nachdenken

4. billigen

5. Dichter

6. Landwirtschaftsgebäude

7. Rinderrippenstückspeise

8. Münze

9. straucheln

10. hilfl oser Zustand

11. Taxierung

12. erdumspannend

13. negieren, ablehnen

14. effektiv

15. UNO-Soldat

16. freigebig

17. Aktualität

18. Vogelkundler

Lösung: 1. Appenzeller, 2. rueckwaerts, 3. gruebeln, 4. gutheissen, 5. Erzaeh-
ler, 6. Kuhstall, 7. Rostbraten, 8. Geldstueck, 9.  stolpern, 10.  Ratlosigkeit, 
11. Schaetzung,  12. weltweit, 13. verneinen, 14. wirkungsvoll, 15. Blauhelm, 
16. grossmuetig, 17. Zeitnaehe, 18. Ornithologe – Zwei harte Steine mahlen 
selten gutes Mehl. 
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PRIMO-RÄTSELSPASS



SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

26 618 Bei uns sind Sie richtig! Eichstetten, Gottenheim, Waltershofen, Sasbach, Vogtsburg, Ihringen, Bötzingen, Merdingen 21.06.2023

26 621 Bei uns sind Sie richtig! Kirchzarten, Oberried, Kappel, Stegen, Buchenbach, Ebnet 21.06.2023

26 668 Bei uns sind Sie richtig! Titisee-Neustadt, Hinterzarten, Eisenbach, Friedenweiler, Feldberg 21.06.2023

28 667 Die Adresse vor Ort! Freiamt, Malterdingen, Kenzingen, Riegel 05.07.2023

28 671 Die Adresse vor Ort! Wyhl, Weisweil, Rheinhausen, Herbolzheim 05.07.2023

28 673 Die Adresse vor Ort! Reute, Vörstetten, Hochdorf, March 05.07.2023

29 646 Bauen & Wohnen Bad Krozingen, Staufen, Ehrenkirchen, Bollschweil 12.07.2023

*Anzeigenschluss bis 12 Uhr

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08:00 - 17:00 Uhr
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr

PRIMO-VERLAGSBÜRO EHRENKIRCHEN
Im Quellengrund 5   |   79238 Ehrenkirchen
Telefon: 07633 9333650   |   E-Mail: primo@verlagsbuero-rappenecker.de

Rohrreinigung Rizzardi
sucht Mitarbeiter zur Soforteinstellung.

Tel. 0171 - 270 90 99

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Tierischgut sparen...

4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* geht in die Verlängerung und 
ist bis zum 30.07.23 (KW30) gültig.

*Unsere Aktionsbedingungen entnehmen Sie unter www.primo-stockach.de/aktionen

UNSERE 
BELIEBTESTE 

AKTION GEHT IN DIE 

VERLÄNGERUNG.

Buchbar bis einschließlich

KW 30/2023.



Die Betontankstelle für 
Selbstabholer-

nun auch für Sie im Dreisamtal!
Beton für Estrich, Beetplatten, Rand- & Bordsteine,
Zaunfundamente, Treppenbau, Gartenmauern
und vieles mehr...

Öffnungszeiten: Montag-Samstag, 7-17 Uhr
E-Mail: info@beton2go-dreisamtal.de
Instagram: beton2go_dreisamtal

Beton2Go-Dreisamtal GmbH
Im Gewerbepark 11 • 79252 Stegen
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